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Nachfolgend nehmen Sie bitte die Hinweise zur Kenntnis: 

• Bitte reichen Sie Ihr Angebot mit nachfolgenden Unterlagen (Angebotsschreiben und Erklärungen) un-
terzeichnet ein. Weitere einzureichende Unterlagen zur Ausschreibung entmehmen Sie bitte der
beigefügten Leistungsbeschreibung!

Der Auftraggeber kann zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens entsprechende Nachweise zu den Erklä-
rungen verlangen. Der Auftraggeber kann verlangen, dass die vorzulegenden Unterlagen vom Bewer-
ber oder Bieter zu erläutern sind.

• Bei Bietergemeinschaften ist die Erklärung der Bietergemeinschaft ausgefüllt mit einzureichen. Dar-
über hinaus muss jedes Mitglied der Bietergemeinschaft die Eigenerklärungen zur Eignung, ILO-Kern-
arbeitsnorm und Frauenförderung ausfüllen und mit dem Angebot einreichen. Der Vordruck ist auch zu
verwenden von den sonstigen Wirtschaftsteilnehmern (z. B. Unterauftragnehmern oder verbundenen
Unternehmen), welche Teile des Auftrages erbringen sollen, bzw. auf deren Eignung sich der Bieter/die
Bietergemeinschaft beruft (Eignungsleihe gemäß § 47 Vergabeverordnung (VgV)); sie geben die je-
weils für sie geforderten Angaben bzw. Erklärungen ab.

• An Stelle dieser Eigenerklärung zur Eignung akzeptiert der Auftraggeber auch eine Einheitliche Euro-
päische Eigenerklärung.

• Bewerber und Bieter können eine bereits bei einer früheren Auftragsvergabe verwendete Einheitliche
Europäische Eigenerklärung wiederverwenden, sofern sie bestätigen, dass die darin enthaltenen Infor-
mationen weiterhin zutreffend sind.

• Bei einer Übermittlung einer Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung kann der Auftraggeber zu je-
dem Zeitpunkt des Verfahrens sämtliche oder einen Teil der geforderten Unterlagen verlangen, soweit
dies zur angemessenen Durchführung des Verfahrens erforderlich ist. Im Übrigen sind die Unterlagen
auf gesonderte Aufforderung von dem Bieter vorzulegen, der den Auftrag erhalten soll.

• Bei Unteraufträge/Eignungsleihe ist die dazugehörige Erklärung ausgefüllt mit einzureichen. Eine Ver-
pflichtungserklärung ist auf Verlangen des Auftraggebers nachzureichen.

• Nimmt ein Bewerber oder Bieter bei der Vergabe öffentlicher Aufträge Kapazitäten anderer Unterneh-
men in Anspruch (Eignungsleihe bzw. Unterauftragsvergabe), sind auch die Eignungsverleiher bzw.
Unterauftragnehmer im Hinblick auf die zwingenden und fakultativen Ausschlussgründe zu prüfen (§
47 Abs. 2 VgV). Der Auftraggeber kann den Bewerber oder Bieter verpflichten, diesbezügliche Nach-
weise seiner Eignungsverleiher bzw. Unterauftragnehmer an den Auftraggeber zu übermitteln.

• Ab einem geschätzten Auftragswert von 30.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) ist ein öffentlicher Auftrag-
geber gemäß § 6 Absatz 1 Wettbewerbsregistergesetz (WRegG) verpflichtet, vor Erteilung des Zu-
schlags bei der Registerbehörde abzufragen, ob im Wettbewerbsregister Eintragungen zu demjenigen
Bieter, an den er den Auftrag zu vergeben beabsichtigt, gespeichert sind. Durch das beim Bundeskar-
tellamt eingerichtete Wettbewerbsregister zum Schutz des Wettbewerbs werden Auftraggebern im
Sinne von § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) Informationen über Aus-
schlussgründe eines Bieters im Sinne der §§ 123 und 124 GWB zur Verfügung gestellt. Die hierfür
erforderlichen Daten sind auf der folgenden Seite anzugeben.

• Der Auftraggeber wird auf der Grundlage der EU-Sanktionsverordnungen zur Bekämpfung des Terro-
rismus und zur Durchsetzung von Embargos (Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 des Rates vom 27. De-
zember 2001, Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates vom 27. Mai 2002, sowie Verordnung (EU)
Nr. 753/2011 des Rates vom 1. August 2011) eine Abfrage in den Finanz-Sanktionslisten (www.finanz-
sanktionsliste.de) veranlassen.
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Nachfolgende Erklärungen sind zur Kenntnis zu nehmen und auf der letzten Seite mit 
der Unterschrift in Textform zu bestätigen. 

(1) Eigenerklärung zur Eignung [Wirt-124EU, Juni 2022]

Unternehmen, bei denen ein Ausschlussgrund zu Nr. 1 sowie 3 bis 7 der Erklärung zur Eignung vorliegt, 
werden von der Teilnahme an dem Vergabeverfahren nicht ausgeschlossen, wenn das Unternehmen nach-
gewiesen hat, dass es 

• für jeden durch eine Straftat oder ein Fehlverhalten verursachten Schaden einen Ausgleich ge-
zahlt oder sich zur Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet hat,

• die Tatsachen und Umstände, die mit der Straftat oder dem Fehlverhalten und dem dadurch ver-
ursachten Schaden in Zusammenhang stehen, durch eine aktive Zusammenarbeit mit den Er-
mittlungsbehörden und dem öffentlichen Auftraggeber umfassend geklärt hat, und

• konkrete technische, organisatorische und personelle Maßnahmen ergriffen hat, die geeignet
sind, weitere Straftaten oder weiteres Fehlverhalten zu vermeiden.

Unternehmen, bei denen ein Ausschlussgrund zu Nr. 2 der Erklärung zur Eignung vorliegt, werden von der 
Teilnahme an dem Vergabeverfahren nicht ausgeschlossen, wenn nachgewiesen wird, dass diese den 
Verpflichtungen dadurch nachgekommen sind, dass die Zahlung vorgenommen oder sie sich zur Zahlung 
der Steuern, Abgaben und Beiträge zur Sozialversicherung einschließlich Zinsen, Säumnis- und Strafzu-
schlägen verpflichtet haben. 

1. Mir/Uns ist bekannt, dass ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von
der Teilnahme an einem Vergabeverfahren gemäß § 123 Absatz 1 Gesetz gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen (GWB) ausgeschlossen werden muss, wenn der Auftraggeber Kennt-
nis davon hat, dass eine Person, deren Verhalten dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechts-
kräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten eine Geldbuße rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach:

a) § 129 des Strafgesetzbuches (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafge-
setzbuches (Bildung terroristischer Vereinigungen), § 129b des Strafgesetzbuches (krimi-
nelle und terroristische Vereinigungen im Ausland),

b) § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an ei-
ner solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kennt-
nis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden
oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetz-
buchs zu begehen,

c) § 261 des Strafgesetzbuches (Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig erlangter Ver-
mögenswerte),

d) § 263 des Strafgesetzbuches (Betrug), soweit sich die Straftat gegen öffentliche Haus-
halte richtet,

e) § 264 des Strafgesetzbuches (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den
Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen
Union oder in deren Auftrag verwaltet werden,

f) § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr),
§§ 299a und 299b des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im Gesund-
heitswesen)

g) § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern),
h) den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuches (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils

auch in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und internationale
Bedienstete),

i) Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung aus-
ländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr) oder

j) den §§ 232, 233a Absatz 1 bis 5, den 232b bis 233a des Strafgesetzbuchs (Menschen-
handel, Zwangsprostitution, Zwangsarbeit, Ausbeutung der Arbeitskraft, Ausbeutung un-
ter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung).

2 von 12



Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer Geldbuße stehen in diesem Sinne eine Verurteilung oder die 
Festsetzung einer Geldbuße nach den vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gleich. Das Verhalten 
einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzurechnen, wenn sie für dieses Unterneh-
men bei der Führung der Geschäfte als für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; 
dazu gehört auch die Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefug-
nissen in leitender Stellung. 

2. Mir/Uns ist bekannt, dass ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der
Teilnahme an einem Vergabeverfahren gemäß § 123 Absatz 4 GWB ausgeschlossen werden
muss, wenn der Auftraggeber Kenntnis davon hat, wenn das Unternehmen seinen Verpflichtun-
gen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur Sozialversicherung nicht nachge-
kommen ist und dies durch eine rechtskräftige Gerichts- oder bestandskräftige Verwaltungs-
entscheidung festgestellt wurde oder die Verletzung der aufgeführten Verpflichtungen auf
sonstige Weise durch den Auftraggeber nachgewiesen wird.

Unternehmen, bei denen ein Ausschlussgrund zu Nr. 2 der Erklärung zur Eignung vorliegt, werden von der 
Teilnahme an dem Vergabeverfahren nicht ausgeschlossen, wenn nachgewiesen wird, dass diese den 
Verpflichtungen dadurch nachgekommen sind, dass die Zahlung vorgenommen oder sie sich zur Zahlung 
der Steuern, Abgaben und Beiträge zur Sozialversicherung einschließlich Zinsen, Säumnis- und Strafzu-
schlägen verpflichtet haben. 

3. Mir/Uns ist bekannt, dass ein Unternehmen von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren
gemäß gemäß § 124 Absatz 1 GWB ausgeschlossen werden kann, wenn:

a) das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende
umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat,

b) das Unternehmen zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens ein Insol-
venzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die
Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist, sich das Unter-
nehmen im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat,

c) das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich eine schwere Verfeh-
lung begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird; § 123
Absatz 3 GWB ist entsprechend anzuwenden,

d) der öffentliche Auftraggeber über hinreichende Anhaltspunkte dafür verfügt, dass das Un-
ternehmen Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen hat, die eine Verhinderung,
Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken,

e) ein Interessenkonflikt bei der Durchführung des Vergabeverfahrens besteht, der die Unpar-
teilichkeit und Unabhängigkeit einer für den öffentlichen Auftraggeber tätigen Person bei der
Durchführung des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte und der durch andere, weni-
ger einschneidende Maßnahmen nicht wirksam beseitigt werden kann,

f) eine Wettbewerbsverzerrung daraus resultiert, dass das Unternehmen bereits in die Vorbe-
reitung des Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung nicht
durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen beseitigt werden kann,

g) das Unternehmen eine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren öffent-
lichen Auftrags oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt hat
und dies zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren
Rechtsfolge geführt hat, soweit die mangelhafte Vertragserfüllung zu einer vorzeitigen Be-
endigung des Vertrags, zu Schadenersatz oder einer vergleichbaren Rechtsfolge geführt
hat,

h) das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien eine schwerwie-
gende Täuschung begangen oder Auskünfte zurückgehalten hat oder nicht in der Lage ist,
die erforderlichen Nachweise zu übermitteln, oder

i) das Unternehmen versucht hat, die Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftraggebers
in unzulässiger Weise zu beeinflussen, versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten,
durch die es unzulässige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen könnte, oder fahrlässig
oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt hat, die die Vergabeentscheidung
des öffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen könnten, oder versucht hat, solche
Informationen zu übermitteln.
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4. Mir/Uns ist bekannt, dass Bewerber gemäß § 21 AEntG von der Teilnahme an einem Wett-
bewerb um einen Liefer-, Bau- oder Dienstleistungsauftrag für eine angemessene Zeit bis zur
nachgewiesenen Wiederherstellung ihrer Zuverlässigkeit ausgeschlossen werden sollen, die
wegen eines Verstoßes nach § 23 AEntG mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausend-
fünfhundert Euro belegt worden sind. Das Gleiche gilt auch schon vor Durchführung eines
Bußgeldverfahrens, wenn im Einzelfall angesichts der Beweislage kein vernünftiger Zweifel an
einer schwerwiegenden Verfehlung besteht.

5. Mir/Uns ist bekannt, dass Öffentliche Auftraggeber gemäß § 98c AufenthG einen Bewerber
oder einen Bieter vom Wettbewerb um einen Liefer-, Bau- oder Dienstleistungsauftrag aus-
schließen können, wenn dieser oder dessen nach Satzung oder Gesetz Vertretungsberechtig-
ter nach § 404 Absatz 2 Nummer 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch mit einer Geldbuße
von wenigstens Zweitausendfünfhundert Euro rechtskräftig belegt worden ist oder nach den
§§ 10, 10a oder 11 SchwarzArbG zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder
einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen rechtskräftig verurteilt worden ist.

6. Mir/Uns ist bekannt, dass Öffentliche Auftraggeber gemäß § 21 SchwarzArbG einen Bewer-
ber oder Bieter bis zu einer Dauer von drei Jahren ausschließen sollen, wenn dieser oder
dessen nach Satzung oder Gesetz Vertretungsberechtigte nach § 8 Absatz 1 Nummer  2,
§§ 10 bis 11

SchwarzArbG, § 404 Absatz 1 oder 2 Nummer 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch (SGB),
§§ 15, 15a, 16 Absatz 1 Nummer 1, 1c, 1d, 1f oder 2 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes
(AÜG) oder § 266a Absatz 1 bis 4 des Strafgesetzbuches (StGB) zu einer Freiheitsstrafe von
mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als neunzig Tagessätzen verurteilt oder
mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt worden ist. Das Glei-
che gilt auch schon vor Durchführung eines Straf- oder Bußgeldverfahrens, wenn im Einzelfall
angesichts der Beweislage kein vernünftiger Zweifel an einer schwerwiegenden Verfehlung
nach Satz 1 besteht.

7. Mir/Uns ist bekannt, dass Bewerber gemäß § 19 MiLoG von der Teilnahme an einem Wett-
bewerb um einen Liefer-, Bau- oder Dienstleistungsauftrag für eine angemessene Zeit bis zur
nachgewiesenen Wiederherstellung ihrer Zuverlässigkeit ausgeschlossen werden sollen, die
wegen eines Verstoßes nach § 21 MiLoG mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausend-
fünfhundert Euro belegt worden sind.

8. Ich/Wir erkläre(n) hiermit,
• dass keine Strafen oder Geldbußen für die vorgenannten Tatbestände oder nach vergleich-

baren Vorschriften anderer Staaten gegen mein/unser Unternehmen oder eine Person ver-
hängt worden sind, deren Verhalten meinem/unserem Unternehmen zuzurechnen ist,

• dass keine zuvor genannten Gründe vorliegen, die einen Ausschluss meines/unseres Un-
ternehmens von der Teilnahme am Vergabeverfahren rechtfertigen könnten.

9. Mir/Uns ist bekannt, dass die Nichtvorlage oder die Unrichtigkeit vorstehender Erklärungen
zu meinem/unserem Ausschluss von diesem und künftigen Vergabeverfahren sowie zur Kün-
digung eines etwaig erteilten Auftrags führen kann.

10. Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass der Auftraggeber verlangen kann, dass mein/unser
Unternehmen die vorstehenden Erklärungen von Unterauftragnehmern einzufordern hat und
diese Erklärungen vor Zustimmung des Auftraggebers vorzulegen sind.

11. Ich/Wir erfülle(n) die gesetzlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen
Leistungen, insbesondere die die Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung betreffen.

12. Ich erkläre/Wir erklären, dass mir/uns nicht bekannt ist, dass im Wettbewerbsregister eine
Eintragung vorliegt, die das Unternehmen bzw. die verantwortlich handelnde(n) Person(en)
betrifft/betreffen. Sollte mein/unser Angebot in die engere Wahl für den Zuschlag kommen,
werde(n) ich/wir die erforderlichen Angaben zur Abfrage des Wettbewerbsregisters nach Auf-
forderung der Vergabestelle mitteilen.
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13. Ich/Wir erfülle(n) die Voraussetzungen als Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittle-
ren Unternehmen gemäß der Definition in der Empfehlung 2003/361/EC der Kommission
(nicht mehr als 249 Beschäftigte sowie ein Jahresumsatz von höchstens 50 Millionen Euro
oder eine Bilanzsumme von maximal 43 Millionen Euro).

Ja: Nein: 
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Der Auftraggeber ist – unabhängig von der vergaberechtlichen Eignungsprüfung - verpflichtet, gemäß § 1 
Absatz 1 Vergabestatistikverordnung (VergStatVO) ab dem Auftragswert von 25.000 Euro (ohne Umsatz-
steuer) dem Bundesamt für Statistik bestimmte Daten zu dem Vergabeverfahren zu übermitteln.  
Die in  Nr. 13 anzugebenen Daten (Kleinstunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen – KMU) werden 
benötigt, um diese gesetzliche Pflicht zu erfüllen. Fehlende oder unvollständige Daten können zum Aus-
schluss vom Wettbewerb führen. 

(2) Einhaltung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
Ich erkläre/Wir erklären, dass  

die Vorgaben des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) - sofern auf uns als Unternehmen 
zutreffend -  in der jeweils gültigen Fassung eingehalten und die darin enthaltenen 
Verpflichtungen - insbesondere die Sorgfaltspflichten des §3 LkSG - erfüllt werden.

Weiter wird erklärt das kein Ausschlussgrund gemäß §22 LkSG vorliegt bzw. durch das 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) festgestellt wurde.

Gemäß des § 39 VgV und EU Empfehlung 2003/361/EG sind im Zuge der 
Vergabebekanntmachung nach Zuschlagserteilung Angaben zur Unternehmensgröße erforderlich. 
Daher ordne(n) ich/wir mein Unternehmen folgender Unternehmensgröße zu:

Kleinstunternehmen          ≤ 2 Mio. €                    ≤ 2 Mio. €

Mitarbeitende Umsatz Bilanzsumme

Kleines Unternehmen 

< 10 
 < 50  ≤ 10 Mio. €     ≤ 10 Mio. €

< 250     ≤ 50 Mio. €                  ≤ 43 Mio. €Mittleres Unternehmen      
Großunternehmen          ≥ 250 > 50 Mio. € > 43 Mio. €

Erläuterung: 
Ein Unternehmen wechselt erst dann in die nächsthöhere Kategorie, wenn es zwei der drei 
Schwellenwerte überschreitet; bei Neugründungen ist eine realistische Schätzung anzugeben.
Mitarbeiterzahl: als Jahresdurchschnitt in Vollzeitäquivalenten; Umsatz: Nettojahresumsatz aus 
dem letzten Geschäftsjahr; Bilanzsumme: per Stichtag des letzten Bilanzabschlusses



(3) Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen [Wirt-2140.1, Nov 2018]

Ich erkläre/Wir erklären, dass 

die Vorlage eines Nachweises darüber, dass die vertraglich vereinbarte Lieferung der Ware 
ge-mäß § 8 Abs. 2 Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz nicht unter Missachtung der in 
den ILO-Kernarbeitsnormen festgelegten Mindeststandards gewonnen oder hergestellt worden 
sind, nicht möglich ist. Trotz intensiven Bemühens konnten diesbezügliche Zertifikate nicht 
ermittelt werden.  

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich falsche Erklärung meinen/unseren 
Aus-schluss von weiteren Auftragserteilungen zu Folge haben und mein/unser Unternehmen 
bis zur Dauer von drei Jahren von der Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen werden 
kann. 

Erläuterungen: 

Der Auftragnehmer hat gemäß den Besonderen Vertragsbedingungen zur Einhaltung der 
ILO-Kernarbeitsnormen für jedes zu liefernde Produkt der folgenden Produktliste  
• Produkte aus Naturleder (einschließlich Sportbällen aus Naturleder)
• Naturtextilien, insbesondere aus Baumwolle
• handgefertigte Teppiche
• Natursteine
• Produkte aus Holz
• Kaffee, Kakao, Tee
• Südfrüchte, Fruchtsäfte, Wein
• Gewürze, Honig, Reis, Trockenfrüchte, Nüsse, Zucker, Süßwaren
• Fischereiprodukte
• Feuerwerkskörper, Zündhölzer
• Schnittblumen, Topfpflanzen
spätestens mit der Lieferung vorzulegen:

einen 
Nachweis 

Die bestmögliche Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen wird bei der Vor-
lage der unter http://www.kompass-nachhaltigkeit.de/ aufgeführten Produkt-
Zertifikate vermutet, sofern diese ausdrücklich die Beachtung der ILO-Kern-
arbeitsnormen gemäß § 8 Absatz 1 BerlAVG beinhalten. 

oder eine 
Herkunfts-be-
scheinigung 

Die bestmögliche Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen gilt auch als er-
bracht, wenn die Produkte außerhalb der Staaten der DAC-Liste hergestellt 
wurden. Diese Liste wird beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung geführt:  
https://www.bmz.de/de/ministerium/zahlen_fakten/oda/hintergrund/dac_la-
enderliste/ index.html 

ersatzweise 
eine Eigen-
erklärung 

(siehe oben) 

Nur in den Fällen, in denen trotz intensiven Bemühens keine diesbezügli-
chen Zertifikate ermittelt werden konnten, darf für jedes diesbezügliche Pro-
dukt eine Eigenerklärung vorgelegt werden. 
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(4) Besondere Vertragsbedingungen (BVB) zur Frauenför-
derung [Wirt-2141, Mai 2020]

Der oder die Auftragnehmende verpflichtet sich, 

 das geltende Gleichbehandlungsrecht zu beachten.

 sicherzustellen, dass zur Vertragserfüllung eingeschaltete Nachunternehmer sich abhän-
gig von der Unternehmensgröße gemäß § 3 Frauenförderverordnung (FFV) zur Durch-
führung von Maßnahmen gemäß § 2 FFV und zur Einhaltung der Verpflichtungen nach §
4 FFV bereit erklärt. Eine Verletzung dieser Verpflichtung durch den/die Nachunterneh-
mer/-in wird der oder dem Auftragnehmenden zugerechnet.

 abhängig von der Unternehmensgröße gemäß § 3 Frauenförderverordnung (FFV) eine
oder mehrere der in § 2 FFV aufgeführten Maßnahmen der Frauenförderung und/oder der
Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie durchzuführen.

Hiermit erkläre(n) ich/wir Folgendes: - Zutreffendes bitte ankreuzen – 

A Anwendbarkeit von § 13 Abs. 1 LGG 
Im Unternehmen sind i.d.R. mehr als 10 Arbeitnehmer/-innen) beschäftigt (ausschließ-
lich der zu Ihrer Berufsbildung Beschäftigten)  

Ja  

Nein (keine weiteren Angaben erforderlich) 

B  Falls ja, bitte folgende weitere Angaben: 

I. Beschäftigungszahl1

Im Unernehmen sind in der Regel beschäftigt:

über 500 Beschäftigte  
(-> gemäß § 3 Absatz 1 FFV sind drei der in § 2 FFV genannten Maßnah-
men zur Förderung von Frauen und/oder der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie auszuwählen, davon mindestens eine Maßnahme der Nummer 1 bis 
6)  
über 250 bis 500 Beschäftigte  
(-> gemäß § 3 Absatz 2 FFV sind drei der in § 2 FFV genannten Maß-
nahmen zur Förderung von Frauen und/oder der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie auszuwählen) 
über 20 bis 250 Beschäftigte  
(-> gemäß § 3 Absatz 3 FFV sind zwei der in § 2 FFV genannten Maß-
nahmen zur Förderung von Frauen und/oder der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie auszuwählen) 
über 10 bis 20 Beschäftigte  
(-> gemäß § 3 Absatz 4 FFV ist eine der in § 2 Nummer 1 bis 20 FFV ge-
nannten Maßnahmen zur Förderung von Frauen und/oder der Vereinbar-
keit von Beruf und Familie auszuwählen) 

1 Bei der Feststellung der Beschäftigtenzahl ist § 23 Abs. 1 Satz 4 des Kündigungsschutzgesetzes zu berücksichtigen.    
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II. Maßnahmen zur Frauenförderung und/oder zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf
und Familie
In meinem/unserem Unternehmen wird/werden während der Durchführung des Auftrags fol-
gende Maßnahme(n) gemäß § 2 FFV durchgeführt oder eingeleitet:

1. Umsetzung eines qualifizierten Frauenförderplans 

2. 
verbindliche Zielvorgaben zur Erhöhung des Frauenanteils an den Beschäf-
tigten in allen Funktionsebenen 

3. 
Erhöhung des Anteils der weiblichen Beschäftigten in gehobenen und Lei-
tungspositionen 

4. 
Erhöhung des Anteils der Vergabe von Ausbildungsplätzen an Bewerberin-
nen 

5. 
Berücksichtigung von weiblichen Auszubildenden bei der Übernahme in ein 
Arbeitsverhältnis zumindest entsprechend ihrem Ausbildungsanteil 

6. Einsetzung einer Frauenbeauftragten 

7. 
Überprüfung der Entgeltgleichheit im Unternehmen mit Hilfe anerkannter 
und geeigneter Instrumente 

8. 
Angebot von Praktikumsplätzen für Mädchen und junge Frauen, insbeson-
dere in Berufen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind 

9. 
Teilnahme an anerkannten und geeigneten Maßnahmen und Initiativen, die 
Mädchen und junge Frauen für männlich dominierte Berufe interessieren 
sollen 

10. 
spezielle Bildungsmaßnahmen nur für Frauen, die zur Erreichung qualifizier-
ter Positionen befähigen sollen 

11. 
Bereitstellung der Plätze bei sonstigen betrieblichen Bildungsmaßnahmen 
für Frauen zumindest entsprechend ihrem Anteil an den Beschäftigten 

12. 
Bereitstellung der Plätze außerbetrieblicher, vom Betrieb finanzierter Bil-
dungsmaßnahmen für Frauen zumindest entsprechend ihrem Anteil an den 
Beschäftigten 

13. 
bevorzugte Berücksichtigung von Frauen beim beruflichen Aufstieg nach er-
folgreichem Abschluss einer inner- oder außerbetrieblichen Bildungsmaß-
nahme 

14. 
Angebot flexibler, den individuellen Bedürfnissen entsprechender Gestal-
tung der Arbeitszeit 

15. Angebot alternierender Telearbeit 

16. 
Möglichkeit befristeter Teilzeitarbeit, vorzugsweise vollzeitnah, mit Rückkeh-
roption in eine Vollzeitarbeit, auch in Führungspositionen 

17. 
Kontakthalteangebote, Möglichkeit zur Teilnahme an betrieblicher Fortbil-
dung, zu Vertretungseinsätzen und Rückkehrvereinbarungen für Beschäf-
tigte in Elternzeit 

18. 
Bereitstellung betrieblicher oder externer Kinderbetreuung, auch für Arbeits-
zeiten außerhalb der üblichen Öffnungszeit der regulären Kinderbetreuung 

19. 
Bereitstellung geeigneter Unterstützung und Flexibilität am Arbeitsplatz für 
Beschäftigte, die Erziehungs- und Pflegeaufgaben wahrnehmen 

20. 
Umwandlung geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse in mindestens Teil-
zeitarbeitsplätze 

21. 
Vermeidung einer überproportionalen Verringerung des Frauenanteils an 
der Gesamtzahl der Beschäftigten bei Personalabbaumaßnahmen 
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III. Weitere vertragliche Verpflichtungen

Ich/Wir erkläre(n) mich/uns darüber hinaus mit folgenden Verpflichtungen gem. § 4 FFV 
einverstanden: 

1. Der oder die Auftragnehmende hat das geltende Gleichbehandlungsrecht zu beachten.

2. Sofern sich der oder die Auftragnehmende zur Vertragserfüllung eines Unterauftragneh-
mers odereiner Unterauftragnehmerin bedient, hat er sicherzustellen, dass die Unterauf-
tragnehmer/-innen sichnach Maßgabe von § 3 FFV zur Durchführung von Maßnahmen
gem. § 2 FFV und zur Einhaltung derVerpflichtungen nach § 4 FFV bereit erklären. Eine
schuldhafte Verletzung dieser Verpflichtung durchdie Nachunternehmer/-innen wird den
Auftragnehmenden zugerechnet.

3. Auf Verlangen der Vergabestelle hat der oder die Auftragnehmende die Einhaltung
derübernommenen vertraglichen Verpflichtungen nach der Frauenförderverordnung in ge-
eigneter Formnachzuweisen.

IV. Rechtliche Hindernisse (Erforderlichenfalls anzugeben)

An der Durchführung folgender Maßnahmen unter II. bzw. an der Übernahme folgender Ver-
pflichtungen nach III. bin ich/sind wir gem. § 5 Abs. 2 FFV aus rechtlichen Gründen gehindert: 

Begründung: 

(auf Verlangen nachzuweisen) 

_________________________________________________________________________ 

Die vorgenannten Erklärungen und Angaben werden mit folgender Unterzeichnung be-
stätigt von:  

__________________________________________ 
(Vorname, Name der natürlichen Person in Textform) 

Textform: Bei einem elektronischen Angebot in Textform gemäß § 126b BGB ist  bei natürlichen Personen 
(z.B. Einzelkaufleuten oder freiberuflich Tätigen) der Vor- und Nachname oder die Firma bzw. die Ge-
schäftsbezeichnung sowie bei juristischen Personen die vollständige Be-zeichnung anzugeben. 
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(5) Unteraufträge/Eignungsleihe [Wirt-235, Nov 2020]

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen werden nachfolgend  

 die durch Unterauftragnehmer zu erbringenden Teilleistungen und – soweit zum Zeitpunkt
der Angebotsabgabe möglich - die Namen der vorgesehenen Unterauftragnehmer sowie

 die Unternehmen oder Unternehmensteile (z.B. Konzernmutter, Konzerntochter), deren Ka-
pazitäten für die Erfüllung der Eignungskriterien in Anspruch genommen werden sollen

benannt.  

Die Namen, Kontaktdaten (Anschrift, Telefon, Fax, E-Mail, Ansprechpartner) - und bei juristischen 
Personen die gesetzlichen Vertreter - sind spätestens vor Zuschlagerteilung zu benennen. 

Beschreibung der Teilleistung 
bzw. Eignungskriterium 

Bezeichnung des Unterauftragnehmers bzw. des Unter-
nehmens oder Unternehmensteils, dessen Kapazitäten für 
die Erfüllung der Eignungskriterien in Anspruch genom-
men werden sollen (Eignungsleihe) 
(Verpflichtungserklärung ist auf Verlangen des Auftraggebers 
nachzureichen) 
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(6) Erklärung der Bieter-/Bewerbergemeinschaft [Wirt-238, Sep 2018]

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bieter- bzw. Bewerbergemeinschaft 
beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden. 

Wir erklären , dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auf-
traggeber rechtsverbindlich vertritt und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.  

Bevollmächtigter Vertreter 

Mitglied:  

Ust-ID: 
(Ort) (Datum) (Unterschrift in Texform)

Weitere Mitglieder 

Mitglied:  

Ust-ID: 
(Ort) (Datum) (Unterschrift in Textform)

Mitglied: 

Ust-ID: 
(Ort) (Datum) (Unterschrift in Textform)

Mitglied: 

Ust-ID: 
(Ort) (Datum) (Unterschrift in Textform)

Mitglied: 

Ust-ID: 
(Ort) (Datum) (Unterschrift in Textform)

Bei elektronischer Abgabe über die Vergabeplattform geben alle Mitglieder diese Erklärung 
in Textform ab. 
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(7) Hinweise zur Einhaltung restriktiver Maßnahmen ange-
sichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der

Ukraine destabilisieren [Wirt-124.1, Apr 2022]

Gemäß Artikel 5k der Verordnung (EU) 833/2014 in der Fassung der Änderung durch Verordnung 
(EU) 2022/576 des Rates vom 08.04.2022 ist es verboten öffentliche Aufträge oder Konzessio-
nen, die in den Anwendungsbereich der Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe sowie 
unter Artikel 10 Absatz 1, Absatz 3, Absatz 6 Buchstaben a bis e, Absatz 8, Absatz 9 und Absatz 
10 und die Artikel 11, 12, 13 und 14 der Richtlinie 2014/23/EU, unter die Artikel 7 und 8, Artikel 
10 Buchstaben b bis f und h bis j der Richtlinie 2014/24/EU, unter Artikel 18, Artikel 21 Buchstaben 
b bis e und g bis i, Artikel 29 und Artikel 30 der Richtlinie 2014/25/EU und unter Artikel 13 Buch-
staben a bis d, f bis h und j der Richtlinie 2009/81/EG fallen, an folgende Personen, Organisatio-
nen oder Einrichtungen zu vergeben bzw. Verträge mit solchen Personen, Organisationen oder 
Einrichtungen weiterhin zu erfüllen: 

a) russische Staatsangehörige oder in Russland niedergelassene natürliche oder juristische
Personen, Organisationen oder Einrichtungen,

b) juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu über 50 % unmit-
telbar oder mittelbar von einer der unter Buchstabe a genannten Organisationen gehalten
werden, oder

c) natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen oder
auf Anweisung einer der unter Buchstabe a) oder b) genannten Organisationen handeln,

auch solche, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfallen, Unterauftragnehmer, Lieferanten 
oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Sinne der Bestimmungen über die öffentliche Auftrags-
vergabe in Anspruch genommen werden (Eignungsleihe). 
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